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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Forderung der SVP, nach einem zweiten Regierungssitz, gehörte seit der
Nichtbestätigung von Christoph Blocher (svp, ZH) nach den Wahlen 2007 zum
Standardrepertoire der Volkspartei. Bei den Bundesratswahlen 2011 hatte sich die SVP
mit ihrem nicht sehr professionellen Nominierungsverfahren praktisch selber aus dem
Rennen genommen. Die Vehemenz der Forderung, nach einer adäquaten
Regierungsbeteiligung, nahm 2015 gar noch zu und die Attacken der Volkspartei, vor
allem auf den BDP-Bundesratssitz, wurden lauter. Die zahlreichen Kandidierenden, die
vor den Parlamentswahlen als mögliche Herausforderer angepriesen wurden, dienten
dabei einerseits als Nebelpetarden. Weil diese Ankündigungen und sofortigen
Dementis, etwa von Toni Brunner (svp, SG) oder Adrian Amstutz (svp, BE), von den
Medien bereitwillig aufgenommen und diskutiert wurden, schadete dies anderseits dem
Wahlkampf der SVP in keinster Weise. Auch die anderen Parteien profitierten freilich
von der medial breitgeschlagenen Diskussion um mögliche Szenarien für die nach den
Gesamterneuerungswahlen anstehenden Bundesratswahlen. Die Bürgerlichen
bestätigten zwar den prinzipiellen Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungssitz,
Regierungsmitglieder, die ihre Sache gut machten, wolle man aber nicht abwählen. SP
und GP betonten mit ebendiesem Argument, dass sie Eveline Widmer-Schlumpf (bdp)
auf jeden Fall bestätigen wollten.
Die Ausgangslage änderte sich freilich nach der Demissionsankündigung der BDP-
Bundesrätin. Die Linke pochte zwar auf einen neuen Mitte-Kandidaten, falls die SVP
Kandidierende nominiere, die gegen die Bilateralen seien, und die Grünen sahen
ebenfalls weit und breit keinen wählbaren SVP-Kandidierenden. Die restlichen Parteien
signalisierten aber rasch, dass sie den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz guthiessen und für Spielchen nicht zu haben seien. Dazu gehörte auch
die Bestätigung, Bisherige nicht abwählen zu wollen. In der Tat wurde die Möglichkeit
diskutiert, einen FDP-Bundesrat abzuwählen und mit einem Kandidierenden der
Mitteparteien zu ersetzen, um eine rechtslastige Regierung mit 2 FDP und 2 SVP
Magistraten zu verhindern. Die Chance für ein solches Szenario, war allerdings mehr als
gering, würden doch dafür weder die FDP noch die SVP Hand bieten. 
Rasch zeigte sich zudem, dass die Volkspartei das Nominierungsverfahren dieses Mal
mit grösserer Sorgfalt angegangen war als vier Jahre zuvor. Aus den elf ursprünglichen
Bewerbungen präsentierte die SVP nach ihrer Fraktionssitzung am 20. November drei
Kandidierende aus den drei hauptsächlichen Sprachregionen: Thomas Aeschi (svp, ZG),
Guy Parmelin (svp, VD) und Norman Gobbi (TI, lega). Der Tessiner Lega-Regierungsrat
stellte sich unter das Banner der SVP, wollte aber auf kantonaler Ebene Legist bleiben.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) wies darauf hin, dass Gobbi Mitglied
der SVP Schweiz sei und das Gedankengut der SVP vertrete. Man kooperiere mit der
Lega auf nationaler Ebene schon lange. Die Lega gehöre im Parlament schliesslich auch
zur SVP-Fraktion. Gobbi sei von der Fraktion praktisch einstimmig nominiert worden
(mit 72 von 74 Stimmen). Parmelin (svp, VD) siegte mit 48 zu 29 Stimmen über Oskar
Freysinger (VS, svp) und Aeschi setzte sich im fünften Wahlgang mit 44 zu 37 Stimmen
gegen Heinz Brand (svp, GR) durch. Ohne Chancen, oder gar nicht ins engere
Auswahlverfahren aufgenommen, waren die Kandidaturen von Hannes Germann (svp,
SH), Thomas Hurter (svp, SH), Res Schmid (NW, svp), Thomas de Courten (svp, BL), Albert
Rösti (svp, BE) und David Weiss (BL, svp). 
Die Dreier-Auswahl überraschte, waren doch im Vorfeld andere Favoriten gehandelt
worden, die im Parlament eine breitere Unterstützung erhalten hätten. Die SVP machte
aber von Anfang an klar, dass sie ihre –  nach der Nicht-Bestätigung Blochers – in den
Parteistatuten verankerte Regel, strikte anwenden werde. In diesem Sinne würden nicht
nominierte, aber gewählte Kandidaten, die ihre Wahl dennoch annähmen, aus der
Partei ausgeschlossen. Die Chancen für Hannes Germann (svp, SH), der laut der NZZ
mehr Freunde im Parlament als in seiner Partei habe und der erste Bundesrat aus dem
Kanton Schaffhausen gewesen wäre, oder für Heinz Brand (svp, GR), der lange als
Kronfavorit aus der vernachlässigten Ostschweiz gegolten hatte, lagen damit praktisch
bei Null. Es wurden zwar Szenarien für einen Sprengkandidaten aus der Reihe der SVP
diskutiert und linke Stimmen kritisierten die Ausschlussregel als Erpressungsversuch,
dem man sich nicht beugen werde. Mögliche Sprengkandidaten gaben allerdings rasch
bekannt, eine allfällige Wahl nicht annehmen zu wollen. 
Die SVP wurde nicht müde zu betonen, dass man mit dem sprachregional
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ausgewogenen Dreierticket eine echte Auswahl anbiete. Man sei der Forderung der SP
und der CVP nachgekommen, einen Kandidierenden aus der Westschweiz aufzustellen
und wolle als grösste Partei auch in der Regierung zwei Landesteile repräsentieren. Die
Auswahl sorgte allerdings auch für Misstöne. Mit der Nominierung von Norman Gobbi
(TI, lega) und Guy Parmelin (svp, VD) – der eine laut Presse bekannt für seine verbalen
Entgleisungen, der andere ein politisches Leichtgewicht – wolle die SVP dem Parlament
den Deutschschweizer Kandidaten Thomas Aeschi (svp, ZG) aufzwingen. Die Romandie
wäre mit drei Sitzen deutlich übervertreten und Gobbi sei Vertreter der Lega. Dies sei
keine echte Auswahl und der schweizerischen Konkordanz unwürdig – liess sich etwa
Eric Nussbaumer (sp, BL) zitieren. Auch die NZZ kommentierte die Dreier-Nomination
als Auswahl, die keine sei. In den Medien galt vorab der Zuger Thomas Aeschi als
Kronfavorit. Er vertrete den neuen Stil der SVP, sei jung und ein Vertreter Blocher'scher
Prägung – so etwa der TA. Die SVP wurde freilich nicht müde zu betonen, dass sie gerne
Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Sprachregionen hätte. 
Die Stimmen –  auch aus der SVP – , die gerne eine breitere Auswahl aus der
Deutschschweiz gehabt hätten, verstummten allerdings nicht. Es gebe durchaus
Spielraum für einen (SVP-internen) Sprengkandidaten, zitierte das SGT Vertreter von SP
und CVP. Immerhin war in den letzten 100 Jahren jeder fünfte gewählte Bundesrat wild,
also nicht von der eigenen Partei nominiert worden. Freilich hatte die Volkspartei alle
ursprünglich elf SVP-Kandidaten dazu bewegt, schriftlich zu bestätigen, eine Wahl als
Sprengkandidat nicht anzunehmen. 1

Rund eine Woche vor den Regierungswahlen begannen die Fraktionen mit den Hearings
der drei SVP-Kandidaten. Lediglich die Grünen verzichteten auf die Anhörungen, weil
sie die Wahl eines Vertreters der Volkspartei grundsätzlich ablehnten, da die SVP die
Europäische Menschenrechtskonvention kündigen wolle – eine Anspielung auf die
geplante Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Die GP setzte nach wie vor auf einen
Sprengkandidaten aus der Mitte und gab bekannt, zumindest im ersten Wahlgang keinen
der SVP-Kandidierenden wählen zu wollen. Die SP entschied sich erst in letzter Minute,
die Kandidaten einen Tag vor den Wahlen doch noch zu Bewerbungsgesprächen
einzuladen. Die Genossen gaben im Anschluss bekannt, dass Norman Gobbi (TI, lega) für
sie nicht wählbar sei. Die restlichen Fraktionen wollten sich nach den Anhörungen zwar
nicht festlegen, gaben aber zu Protokoll, einen der drei offiziellen Kandidaten wählen zu
wollen. Ein Sprengkandidat war nicht in Sicht – auch wenn Heinz Brand (svp, GR) erst
nach einigem Hin und Her und viel Pressewirbel dementierte, eine Wahl annehmen zu
wollen, und sich auch Thomas Hurter (svp, SH) noch einmal ins Gespräch brachte, weil
er keine Stellung nehmen wollte zur Idee, bei einer allfälligen Wahl und Ausschluss
durch die SVP bei der FDP Unterschlupf zu finden. Alle weiteren, in den Medien
kolportierten, möglichen Überraschungskandidaten gaben aber jeweils kurz nach der
Medienmeldung an, nicht zur Verfügung zu stehen. Zudem signalisierten die
Mitteparteien im Verlaufe dieser Geplänkel immer deutlicher, für Spiele nicht zur
Verfügung zu stehen. Aufgrund dieser Ausgangslage sahen die meisten Medien am Tag
vor der Bundesratswahl Guy Parmelin (svp, VD) im Vorteil, da er von SP und GP wohl
eher unterstützt würde als Norman Gobbi (TI, lega) und Thomas Aeschi (svp, ZG). 
Dass der Anspruch der SVP auf einen zweiten Bundesratssitz allgemein akzeptiert und
die Lust auf Experimente im Parlament in der Tat sehr gering war, zeigte sich am
Wahltag auch in den Voten der einzelnen Fraktionen. Mit Ausnahme der SP und der GP
sprachen sich alle Parteien für ein Ende der bisher nicht adäquaten mathematischen
Konkordanz aus. Obwohl alle Parteien freilich auch die Ausschlussklausel der SVP
kritisierten, die einer Regierungspartei nicht würdig sei, liessen sie den Worten bei der
Ersatzwahl von Eveline Widmer-Schlumpf (bdp) Taten folgen. Zwar erhielten im ersten
Wahlgang auch Thomas Hurter (svp, SH) und Viola Amherd (cvp, VS) 22 bzw. 16 Stimmen,
auf den insgesamt 245 ausgeteilten Wahlzetteln fanden sich aber vorwiegend die drei
SVP-Kandidierenden, wobei sich Guy Parmelin mit 90 Stimmen vor Thomas Aeschi (61
Stimmen) und Norman Gobbi (50 Stimmen) schon leicht absetzen konnte. Mit den vier
Stimmen an Verschiedene und den zwei leeren Wahlzetteln hatten sich damit 44
Parlamentarier nicht am offiziellen Dreierticket orientiert – zu wenig für einen Coup. Im
zweiten Wahlgang verpasste Parmelin das absolute Mehr nur knapp. Er erhielt 117 von
120 nötigen Stimmen; Aeschi wurde von 78 Mitgliedern der Vereinigten
Bundesversammlung favorisiert und Gobbi erhielt lediglich noch 30 Voten. Auf
Verschiedene entfielen 14 Stimmen und fünf der 244 ausgeteilten Wahlzettel waren
leer. Im dritten Wahlgang – für viele überraschend schnell – konnte Guy Parmelin dann
genügend Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich scharen. Mit 138 Stimmen
wurde der Waadtländer erster französischsprachiger SVP-Bundesrat der Geschichte.
Die 88 Stimmen für Aeschi hätten auch zusammen mit den elf noch auf Gobbi
entfallenden Stimmen nicht für einen anderen Wahlausgang gereicht. Im dritten
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Wahlgang, in dem nur noch 243 Wahlzettel ausgeteilt wurden, waren noch deren sechs
leer. Guy Parmelin erklärte die Annahme der Wahl und verwies in seiner kurzen Rede
auf die Bedeutung und Symbolkraft seiner Wahl für die Westschweiz. Freilich werde er
im Rahmen seiner Regierungstätigkeit auch die Ost- und Zentralschweiz, die diesmal
leer ausgegangen seien, nicht vergessen. 

Ob der mit Spannung erwarteten Ersatzwahl gingen die vorausgehenden
Bestätigungswahlen der bisherigen sechs Regierungsmitglieder fast ein wenig unter.
Zwar divergierten die Stimmen, welche die einzelnen Magistratinnen und Magistraten
erhielten recht stark – insbesondere Ueli Maurer (svp) und Simonetta Sommaruga (sp)
wurden wohl jeweils vom gegnerischen Lager abgestraft – aber insgesamt zeigte sich
auch bei den Bestätigungswahlen, dass das Parlament in der Mehrheit ein Zurück zur
Normalität anstrebte. Doris Leuthard (cvp) wurde mit 215 von 245 Stimmen erneut
gewählt (Verschiedene: 19; leer: acht; ungültig: drei), Ueli Maurer (svp) erhielt 173 von
245 Stimmen (Thomas Hurter (svp, SH): zehn Stimmen, Verschiedene: 27; leer: 32;
ungültig: drei), Didier Burkhalter (fdp) wurde mit 217 von 244 Wahlzetteln bestätigt
(Verschiedene: 14; leer: 13; ungültig: Null), der Name Simonetta Sommaruga (sp) stand
auf 182 von 245 ausgeteilten Wahlzetteln (Daniel Jositsch (sp, ZH): elf Stimmen;
Verschiedene: 28; leer: 19; ungültig: fünf), Johann Schneider-Ammann machte 191 von
244 Stimmen (Verschiedene: 28; leer: 23; ungültig: zwei) und überraschend deutlich
bestätigt wurde auch Alain Berset mit 210 von 244 möglichen Voten (Verschiedene: 23;
leer: acht; ungültig: zwei). Alle sechs hatten damit mehr Stimmen als noch vor vier
Jahren erhalten. 
Die Reaktionen in den Medien waren geteilt. Auf der einen Seite wurde hervorgehoben,
dass Parmelin als Nationalrat kaum aufgefallen sei, über keinerlei Führungserfahrung
verfüge und auch nicht besonders sprachgewandt sei – wenig spektakulär wie der
Chasselas, den er anbaue, so etwa die BaZ. Sein einziger Ausweis sei es, der SVP
anzugehören. Es sei aber nachvollziehbar, dass das Parlament die parteipolitische
Zusammensetzung der Regierung höher gewichtet habe als personelle Fragen. Zudem
müsse man Parmelin eine Chance geben, im Amt zu wachsen. Weil er keine hohe
Erwartungen wecke, könne er eigentlich nur positiv überraschen. Für viele, vor allem für
Mitte-links sei er wohl auch das kleinere Übel gewesen. Parmelin sei ein SVP-Mitglied
der alten Schule und sei wohl als leichter formbar vermutet worden als Thomas Aeschi,
der als Blocher-Zögling gelte und die neue SVP-Linie vertrete. In der Westschweizer
Presse wurde zudem hervorgehoben, dass sich Parmelin stets moderat und
kompromissbereit gezeigt habe – eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit im
Regierungskollegium. Die Wahl Parmelins sei aber auch ein Zeichen dafür, dass das
Parlament angesichts der Erfolge und der immer neuen Forderungen der SVP resigniere
– so der Blick. Einig war man sich in der Presse, dass die SVP jetzt in der Verantwortung
stehe. Sie müsse wieder in den Kompromiss-Modus zurückfinden – so die NZZ. In den
Kommentarspalten wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Volkspartei mit ihrem
zweiten Regierungssitz nun auch definitiv in der Westschweiz verankert sei –
männiglich prognostizierte gar einen weiteren Schub der SVP im französischsprachigen
Landesteil. 
Die Reaktionen der Parteien waren unterschiedlich. Die SVP feierte ihren neuen
Bundesrat mit auffallender Zurückhaltung. Zwar wiesen die Parteispitzen darauf hin,
dass man die Westschweiz jetzt noch besser vertreten könne; verschiedene Stimmen
machten aber keinen Hehl daraus, dass Parmelin nicht der Wunschkandidat gewesen
sei. Die Aufforderung, jetzt mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen, prallte an der SVP
ab. Man mache weiter eine SVP-Politik und erwarte vielmehr von der FDP, dass sich im
Bundesrat jetzt eine bürgerliche Politik durchsetze. Als Siegerinnen sahen sich die SP-
und die CVP-Spitzen. In der französischsprachigen Presse wurde kolportiert, dass Guy
Parmelin ohne die von Christoph Darbellay (cvp, VS) und Christian Levrat (sp, FR) im
Nationalratswahlkampf aufgestellte Forderung an die SVP, einen Westschweizer
Kandidaten zu präsentieren, vielleicht jetzt gar nicht Bundesrat wäre. Prompt wurden
die beiden Parteipräsidenten als Königsmacher gefeiert. In der FDP und der CVP
machte man sich Gedanken über die nächsten Bundesratswahlen. Klar war, dass mit der
Übervertretung der Romandie die Chancen für französischsprachige "Papabili" stark
gesunken waren. Potenzielle Ostschweizer und Tessiner-Kandidaten konnten sich
hingegen freuen. 2
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30. September 2022: Der Rücktritt von Ueli Maurer

Obwohl immer wieder über seinen Rücktritt spekuliert worden war, kam die
Ankündigung von Ueli Maurer, nach 14 Jahren Regierungstätigkeit Ende 2022 sein
Bundesratsmandat niederzulegen, einigermassen überraschend. Maurer selber hatte
nach den letzten Spekulationen vor gut einem Jahr verlauten lassen, er werde
mindestens bis Ende Legislatur (also bis Oktober 2023) in der Regierung bleiben und
dann vielleicht gar nochmals vier Jahre anhängen. Am 30. September 2022 liess er dann
aber an einer Pressekonferenz verlauten, er wolle wieder «der normale Ueli» sein und
habe noch einige private Projekte in Planung. Mit 71 Jahren war Maurer der älteste
amtierende Bundesrat seit Einführung der Zauberformel. Maurer war 2008 für Samuel
Schmid in den Bundesrat gewählt worden und hatte damit die kurze Oppositionsphase
der SVP beendet. Er hatte zuerst das Verteidigungsdepartement übernommen, bevor er
2015 ins Finanzdepartement gewechselt war. In den Medien wurde Maurer als
«erfolgreichster Politiker der Schweiz» (St. Galler-Tagblatt) beschrieben, allerdings
auch dafür kritisiert, dass er häufig mit den Grenzen der Kollegialität gespielt habe und
aufgrund seines schlechten Französisch nur einen «reduzierten Kontakt mit der
Romandie» gepflegt habe (Le Temps). Im Parlament habe er als Finanzminister grossen
Respekt genossen, gaben mehrere Parlamentsmitglieder zu Protokoll. Gelobt wurden
zudem seine umgängliche Art, seine Dossierkenntnis und sein Pragmatismus. Er sei sich
treu, bodenständig und bescheiden geblieben, urteilte der Blick. Der «widerborstige
Bauernsohn» habe sich «nicht vom System vereinnahmen lassen», fasste die Aargauer
Zeitung zusammen. Der «erstaunlich wandlungsfähige» Maurer gehöre «zu den
Politikern, die zu Anfang ihrer Karriere belächelt, später gefürchtet oder gehasst und
am Schluss respektiert werden», befand die NZZ. Auch der «launische Umgang» mit
den Medien war Gegenstand der medialen Würdigungen: Der Tages-Anzeiger
bezeichnete den SVP-Magistraten als den letzten «Oppositions-Bundesrat» –
«mäandriered zwischen den Rollen als Staatsmann und Oppositioneller» habe er es
allerdings geschafft, die Konkordanz nach den unruhigen Jahren nach Christoph
Blocher und Eveline Widmer-Schlumpf wieder zu stabilisieren. Die Weltwoche
vermutete, dass «dem Berner Politikbetrieb» die Spontanität Maurers bald fehlen
werde. Kritischer urteilte die WoZ: Maurer habe «wesentlich dazu beigetragen [...],
rechtspopulistische Hetze zu normalisieren».

Bereits am Tag nach der Rücktrittsankündigung überboten sich die Medien mit
Spekulationen über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger von Ueli Maurer. Am
häufigsten genannt wurden die Nationalrätinnen Esther Friedli (svp, SG) und Céline
Amaudruz (svp, GE), die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli (ZH, svp), die
Nationalräte Albert Rösti (svp, BE), Gregor Rutz (svp, ZH) und Thomas Aeschi (svp, ZG),
der frühere Parteipräsident und Nationalrat Toni Brunner (SG, svp) sowie der Aargauer
Regierungrat Jean-Pierre Gallati (AG, svp). Albert Rösti galt in den meisten Medien als
Kronfavorit. Seine einzige Schwäche sei, dass Christoph Blocher, der «noch immer ein
entscheidendes Wort mitzureden» habe, wie der Blick wusste, gegen ihn ein Veto
einlegen könnte. Dies gelte nicht für Esther Friedli, die als mögliche erste SVP-
Bundesrätin gehandelt wurde. Dass neben Karin Keller-Sutter eine zweite St. Gallerin
bereits in der Regierung sitze, sei kein Problem, urteilten vor allem die Ostschweizer
Medien. Eine früher oft gehandelte Anwärterin auf einen Bundesratssitz, Magdalena
Martullo-Blocher gab hingegen noch am Tag von Maurers Rücktritt bekannt, kein
Interesse am Regierungsamt zu haben. Ebenfalls unverzüglich aus dem Rennen nahmen
sich Roger Köppel (svp, ZH) und Franz Grüter (svp, LU). Auch Diana Gutjahr (svp, TG)
erteilte entsprechenden medialen Anfragen eine Absage, da für sie «als junge Mutter
[...] der richtige Zeitpunkt für eine Bundesratskandidatur nicht gegeben» sei, wie das
St. Galler-Tagblatt bedauerte. Auch Toni Brunner schloss einen Rücktritt auf die
nationale Bühne bald aus und nach einiger Bedenkzeit verzichtete auch seine
Lebenspartnerin Esther Friedli. Sie wolle ihre regionale Verankerung für den
Ständeratswahlkampf nutzen, der aufgrund des Rücktritts von Paul Rechsteiner (sp, SG)
im kommenden Frühling 2023 anstand. Bundesrätin werden sei hingegen kein
Lebensziel von ihr.

Nachdem sowohl Natalie Rickli als auch der ebenfalls angefragte Regierungsrat Ernst
Stocker (ZH, svp) und auch Gregor Rutz bekannt gegeben hatten, nicht für die Nachfolge
Maurers kandidieren zu wollen, schien sich abzuzeichnen, dass der Kanton Zürich in
Kürze zum zweiten Mal in der Geschichte nicht im Bundesrat vertreten sein könnte. Nur
während knapp sieben Jahren zwischen dem Rücktritt von Elisabeth Kopp (1989) und
der Wahl von Moritz Leuenberger (1995) war der bevölkerungsreichste Kanton der
Schweiz nicht in der eidgenössischen Regierung präsent gewesen und stellte folglich
bisher mit 20 Magistratinnen und Magistraten die meisten Bundesratsmitglieder aller
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Kantone. Von einer «Blamage» für die kantonalzürcherische SVP, die es versäumt habe,
rechtzeitig für mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger zu sorgen, sprach in der Folge
der Tages-Anzeiger. Dass der Zürcher Flügel nicht vertreten sei, sei aber auch darauf
zurückzuführen, dass die Kantonalpartei aufgrund der reihenweisen Absagen eine
«Partei der Nein-Sager» sei, so der Blick weiter. Die «oppositionelle DNA der Zürcher
SVP» entpuppe sich jetzt als Nachteil, analysierte die Aargauer Zeitung.

Im Gegensatz zum «Personalproblem» der Zürcher habe die Berner SVP einen
Kandidaten zu viel, kommentierte der Tages-Anzeiger die Kandidatur von Werner
Salzmann (svp, BE), der am 6. Oktober als erster offiziell ankündigte, Bundesrat werden
zu wollen. Der Berner Ständerat betonte, er sei als Oberst der Schweizer Armee und
Sicherheitspolitiker ein idealer Kandidat für das VBS. Salzmann stamme aus der Familie
des BGB-Parteigründers Rudolf Minger, dem ersten Bundesrat der BGB (und späteren
SVP) und habe entsprechend ein «Bundesrat-Gen», so der Tages-Anzeiger. Salzmann
könne dem Favoriten Rösti zwar gefährlich werden, innerhalb der Berner SVP werde
aber befürchtet, dass der Ständeratssitz verloren gehen könnte, wenn Salzmann in den
Bundesrat gewählt würde, spekulierte der Tages-Anzeiger weiter. Wenige Tage später,
am 10. Oktober 2023, gab auch Albert Rösti seine Kandidatur bekannt. Der Zweikampf
zwischen den beiden Bernern bringe ein wenig Salz in den Wahlkampf, urteilte La
Liberté. Allerdings vermuteten die Medien, dass der ehemalige Parteipräsident Rösti im
Parlament mehr Rückhalt habe als Salzmann. Die BZ urteilte entsprechend, dass Röstis
Kandidatur höchstens «wegen internen Widerstands» scheitern könnte. Die NZZ
befand gar, dass die Kandidatur Röstis für Langeweile sorge, weil der «anstandslos
anständige [...] Panorama-Politiker» kaum anecke – was eine wichtige Voraussetzung
sei, um genügend Stimmen aus dem Parlament zu erhalten. Skeptischer zeigte sich die
WoZ, die sich fragte, weshalb dem «Ölkönig», der «eine riesige Schadensbilanz»
aufweise, so viele Sympathien zuflögen. Starke Kritik erwuchs Rösti auch in der
Weltwoche, die befürchtete, dass Rösti seinen SVP-Kurs wohl aufgeben werde, wenn er
im Bundesrat sitzen werde. Roger Köppel, Chefredaktor der Weltwoche, warnte vor
einem «Kuckucksei» und einem «Trojanischen Pferd» für die SVP im Bundesrat. Rösti
sei «der Prototyp eines Pöstchenjägers, ein Hansdampf an allen Kassen» und er sei mit
seinem «Naturell des Jasagers» und als «Briefträger bezahlter Interessen» «der
Falsche». Im Sonntagsblick wurde vermutet, dass «Atom-Rösti» auch deshalb im
Parlament die grössten Chancen habe, weil er nicht die Kernthemen der SVP vertrete,
sondern Energiepolitik betreibe. Würde er dem UVEK vorstehen, wäre dies «ein Coup»,
so der Sonntagsblick. Die zahlreichen Lobby-Mandate Röstis waren in der Folge ein
ziemlich häufiges mediales Thema. Der Blick erinnerte schliesslich daran, dass die SVP
mit den letzten Berner Vertretern in der Landesregierung nicht sehr glücklich gewesen
sei. Sowohl Adolf Ogi, der innerparteilich als zu europafreundlich gegolten habe, als
auch Samuel Schmid, der als «halber Bundesrat» bezeichnet worden war, hätten in der
SVP selber nur wenig Rückhalt gehabt.

Am 15. Oktober gab der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (ZG, svp), seit 2006 in der
Zuger Kantonsregierung, bekannt, dass er die Innerschweiz und einen «boomenden
Kanton» vertreten wolle. Als «zupackender Wirtschaftspolitiker» wolle er den beiden
Berner Bewerbungen etwas entgegensetzen und der Partei eine Auswahl bieten. Es sei
nicht gut, dass die Zentralschweiz seit dem Rücktritt von Kaspar Villiger im Jahr 2003
nicht mehr im Bundesrat vertreten sei. In zahlreichen Gesprächen sei er darauf
aufmerksam gemacht worden, dass «diese Region wieder eine Stimme in der
Landesregierung haben» müsse. Er wolle aber auch alle anderen finanzstarken Kantone
vertreten, so Tännler in der Ankündigung seiner Kandidatur. In den Medien wurden
Tännler trotz Exekutiverfahrung eher geringe Chancen eingeräumt, da er im Gegensatz
zu Salzmann und Rösti nicht dem Bundesparlament angehöre, was häufig ein Nachteil
sei. Zudem stehe er als Finanzdirektor des reichen Kantons Zug vor allem bei Linken in
Verdacht, «Politik für die Reichen und Mächtigen zu machen», so die Bewertung der
NZZ. 

Am 18. Oktober meldete auch Michèle Blöchliger (svp, NW), seit 2018
Gesundheitsministerin des Kantons Nidwalden, ihre Ambitionen an. Sie sei überzeugt,
dass sie «den nötigen Rucksack» mitbringe, den es für das Amt als Bundesrätin
brauche: Sie sei sich gewohnt, das Kollegialitätsprinzip zu achten, habe politische
Exekutiverfahrung und bringe mit einer englischsprachigen Mutter wichtige
Sprachkompetenzen mit. Die SVP könne aufatmen, weil sie doch noch eine Frau
gefunden habe, befand 24Heurers. Für die Nidwaldner Regierungsrätin und
Rechtsanwältin «mit juristischem Gewissen», wie die Nidwaldner Zeitung wusste,
spreche nicht nur ihr Geschlecht, sondern auch der Umstand, dass aus dem
Innerschweizer Kanton noch nie jemand in der Landesregierung gesessen habe. Zudem
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sei sie parteiintern gut vernetzt und der Umstand, dass auch innerhalb der SVP viele
eine Frau auf einem Zweierticket forderten, erhöhe ihre Chancen ebenfalls, waren sich
viele Medien einig. Allerdings sei sie in Bundesbern etwa auch im Vergleich zu Tännler
praktisch unbekannt und liefe Gefahr, sich «in einer undankbaren Rolle als
Alibikandidatin» wiederzufinden, prognostizierte die NZZ. Für Schlagzeilen sorgte in der
Folge die Aussage Blöchligers, dass Wikipedia nicht zutreffende Angaben über sie
verbreite. Sie besitze – im Gegensatz zu den Informationen auf Wikipedia – die
britische Staatsangehörigkeit seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr. Der Tages-
Anzeiger, der diese Aussage überprüfte, fand allerdings heraus, dass Blöchliger nie
formell auf den britischen Pass verzichtet habe. Die Zeitung machte daraus auch
deshalb eine Geschichte, weil die SVP 2019 mit einem Vorstoss – erfolglos – das Verbot
einer doppelten Staatsbürgerschaft von Bundesratsmitgliedern gefordert hatte.
«Blöchligers Hin und Her um ihre zweite Nationalität» biete neuen «Zunder für diese
Debatte», so der Tages-Anzeiger. Blöchliger selber gab bekannt, dass sie offiziell auf die
britische Staatsangehörigkeit verzichten werde. Allerdings war die Geschichte für viele
Medien ein gefundenes Fressen. Der Tages-Anzeiger urteilte, dass sich Blöchliger mit
der versuchten Vertuschung ihrer doppelten Staatsbürgerschaft – «um der eigenen
Partei zu gefallen» – wohl selbst aus dem Rennen genommen habe. Als «denkbar
schlecht» bezeichnete die Weltwoche den Kampagnenstart Blöchligers.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten hatten entsprechend der Terminplanung der
SVP bis zum 21. Oktober Zeit, ihr Interesse zu bekunden. Einen Tag vor Ablauf dieser
Frist meldete sich die SVP Zürich mit einem eigentlichen Überraschungscoup doch
noch zurück und präsentierte den 2021 aus dem Nationalrat zurückgetretenen Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) als Kandidierenden. Er sei aus der Politik ausgestiegen, weil ihm die
parlamentarische Arbeit nicht zugesagt habe, das Bundesratsamt reize ihn aber,
erklärte Vogt. Er wolle «ein Opfer erbringen», zudem sei seine Kandidatur «weder eine
Verlegenheitslösung noch eine Alibiübung», gab Vogt der NZZ zu Protokoll, eine urbane
Vertretung in der Landesregierung sei zudem wichtig. «Professor Vogt» sei der
«Wunschkandidat» der Zürcher Kantonalsektion, betonte Kantonalpräsident Domenik
Ledergerber (ZH, svp), der den Kandidierenden als «gründlich, aber zielstrebig, urban
und doch bodenständig» beschrieb. In den Medien wurde die Kandidatur begrüsst. Nun
habe Zürich doch noch einen Kandidaten, freute sich etwa die NZZ. Vogt sei in Bern
auch nach seinem Rücktritt 2021 noch genügend bekannt und werde nach wie vor als
seriöser Sachpolitiker geschätzt; vor allem auf linker Seite könne er punkten, ergänzte
die NZZ. Auch 24Heures urteilte, dass Vogt mit den Eigenschaften «Intello, urbain, gay»
das Zeug habe, die Kampagne aufzumischen. Innerhalb der SVP sei Vogt allerdings ein
«OVNI», ein unbekanntes Flugobjekt, urteilte La Liberté. Seine Chancen wurden auch
vom Tages-Anzeiger vor allem im Vergleich mit dem «berechenbareren» Albert Rösti als
geringer eingestuft. Vogt sei gleichzeitig «Verlegenheitslösung und Befreiungsschlag»
für die Zürcher SVP, befand die Weltwoche.

Da bis zum Ende der Meldefrist alle weiteren Favoriten abgesagt hatten – darunter etwa
auch Thomas Aeschi, der nach seinem Misserfolg 2015 auf eine zweite
Bundesratskandidatur verzichten und sich auf seine Parlamentsarbeit konzentrierten
wollte, oder der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (AG, svp), der sich bis
Meldeschluss bedeckt gehalten hatte – und sich keine neuen Personen mehr gemeldet
hatten, standen mit Werner Salzmann, Albert Rösti, Heinz Tännler, Michèle Blöchliger
und Hans-Ueli Vogt die fünf Kandidierenden für die Nachfolge von Ueli Maurer fest. Die
Partei habe sich knapp gerettet, fasste die Aargauer Zeitung zusammen. Mit einer Frau
und einem Kandidaten aus Zürich könne die SVP nun doch verschiedene Optionen
bieten. Die Empfehlung der Kandidierenden durch die jeweiligen Kantonalsektionen
war Formsache. Für Spannung sorgte einzig die Frage, ob die Kantonalberner Sektion
eine Vorselektion treffen und lediglich einen der beiden Kandidierenden vorschlagen
würde. Sie schob die Frage einer allfälligen Vorselektion allerdings an die nationale
Findungskommission weiter und nominierte sowohl Albert Rösti als auch Werner
Salzmann einstimmig. Besagte Findungskommission nahm sich dann bis Mitte
November Zeit, die Kandidierenden auf Herz und Nieren zu prüfen, um der Fraktion
einen Vorschlag zu unterbreiten. 
Wie schon die Kantonalberner scheute sich dann allerdings auch die
Findungskommission, eine Vorentscheidung zu treffen. Alle fünf Kandidierenden seien
wählbar und in den Hauptthemen strikt auf der Parteilinie. Sie würden einen
eindrücklichen Leistungsausweis und die nötige Führungserfahrung mitbringen. Die von
alt-Nationalrat Caspar Baader (BL, svp) präsidierte Kommission empfehle der Fraktion
zudem, ein Zweierticket zu bilden. Somit stand also die Fraktion in der Verantwortung,
die Vorauswahl zu treffen. An der Favoritenrolle von Albert Rösti ändere dies nichts,
waren sich die Medien einig. Spannend sei einzig, wer neben ihm aufs Ticket komme, so
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etwa die NZZ. 
Am 18. November entschied sich dann die SVP-Fraktion für ein Zweierticket aus Albert
Rösti und Hans-Ueli Vogt. Rösti sei in der ersten Runde mit 26 von 51 Stimmen zum
einen Kandidaten auf dem Zweierticket bestimmt worden, wussten die Medien zu
berichten. In dieser ersten Runde hätten Michèle Blöchliger vier und Heinz Tännler
lediglich eine Stimme auf sich vereinen können. Vogt sei auf 13 und Salzmann auf 5
Stimmen gekommen. Dreimal sei es dann in der Folge zu einem 25:25 Unentschieden
zwischen dem Berner und dem Zürcher Kandidaten gekommen, bevor wahrscheinlich
eine sich bis dahin enthaltende Stimme in der fünften Runde den Ausschlag für Hans-
Ueli Vogt gegeben habe. Das Ringen zeige, dass fraktionsintern befürchtet werde, dass
Vogt im Parlament auf linker Seite Stimmen holen könnte und so zum «Rösti-
Verhinderer» werde, analysierte die NZZ. Das Rennen zwischen Bern und Zürich sei nun
neu lanciert, waren sich die meisten Medien einig.

Die Wahl

Am Mittwoch 7. Dezember schritt die Vereinigte Bundesversammlung schliesslich zur
Ersatzwahl. Entsprechend dem Protokoll wurden zuerst die beiden zurücktretenden
Bundesratsmitglieder durch den Nationalratspräsidenten Martin Candinas (mitte, GR)
verabschiedet. Als «Chrampfer» würdigte Candinas den zurücktretenden SVP-
Bundesrat Ueli Maurer. Er sei «das Gewissen der Finanzpolitik» gewesen und habe
immer wieder vor Mehrausgaben gewarnt. Im Parlament würden seine Freundlichkeit,
sein «verschmitzter Humor» und seine Vorlieben für Metaphern fehlen, so Candinas.
Simonetta Sommaruga habe nicht nur «die Prinzipien der Kollegialität und der
Konkordanz verkörpert», sondern auch stets das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt
gestellt, lobte Nationalratspräsident Candinas die scheidende Magistratin.
Insbesondere während ihres Präsidialjahres während der Covid-19-Krise habe sie die
bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, auch «[i]m Moment der Unsicherheit Brücken zu
bauen». 
Ueli Maurer hob in seiner Abschiedsrede die Bedeutung von Freiheit hervor, die es zu
verteidigen gelte, wozu auch ein gesunder Finanzhaushalt beitrage. Er sei stolz auf
seinen Ruf als «Sparonkel», freue sich jetzt aber auf die Zeit danach. Simonetta
Sommaruga ihrerseits betonte, wie wichtig es sei, dass dass man trotz
unterschiedlicher Auffassungen aufeinander zugehe. Es sei ihr eine Freude und eine
Ehre gewesen, Bundesrätin zu sein: «Ich habe es gerne gemacht», wiederholte sie noch
einmal den Satz, den sie bereits bei ihrer Rücktrittsankündigung gesagt hatte. Die
scheidende Magistratin und der scheidende Magistrat wurden unter grossem Beifall
und stehenden Ovationen verabschiedet.

Nachdem Martin Candinas die Fraktionsempfehlungen für die Ersatzwahl von Ueli
Maurer verlesen hatte – mit Ausnahme der grünen Fraktion, die keinen Kandidaten
empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen sowohl Albert Rösti (svp, BE) als auch Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) vor – und Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) das Parlament
gebeten hatte, jemanden vom SVP-Ticket zu wählen, schritt die Vereinigte
Bundesversammlung zur ersten «Wahl eines neuen Mitglieds in den Bundesrat». Die
Nachfolge von Ueli Maurer war sehr rasch geregelt: Bereits im ersten Wahlgang
übersprang der Favorit Albert Rösti das absolute Mehr. Mit 131 von 243 gültigen
Stimmen liess er Hans-Ueli Vogt, der 98 Stimmen erhielt, recht deutlich hinter sich. 14
Stimmen entfielen auf Verschiedene. 
In seiner kurzen Rede, in welcher der neu gekürte Bundesrat «mit grosser Freude und
grossem Tatendrang» die Wahl annahm, betonte Albert Rösti, dass er seine
Lebenserfahrung einbringen und seine Überzeugungen im Bundestat vertreten werde;
er wolle aktiv und konstruktiv an Lösungen arbeiten, die Bestehendes bewahren, aber
wo nötig auch behutsam Anpassungen verlangen. 

Die Ersatzwahl von Simonetta Sommaruga dauerte dann etwas länger. Auch hier gab
der Nationalratspräsident die Empfehlungen der Fraktionen bekannt – ausser der GLP-
Fraktion, die nur Eva Herzog (sp, BS) empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen beide
Kandidatinnen zur Wahl vor – und auch hier ergriff lediglich der Fraktionspräsident der
SP das Wort. Roger Nordmann (sp, VD) dankte noch einmal den beiden scheidenden
Bundesratsmitgliedern. Gemäss den seit einigen Jahren eingespielten Gepflogenheiten
präsentiere auch die SP-Fraktion ein Zweierticket zur Auswahl, betonte er. Im ersten
Wahlgang erhielten freilich nicht bloss die beiden offiziellen Kandidatinnen Stimmen:
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) kam auf 96 von 243 gültigen Stimmen, Eva Herzog
auf 83 Stimmen, gefolgt von Daniel Jositsch (sp, ZH), dem 58 Mitglieder der
Bundesversammlung ihre Stimme gaben. 6 Stimmen entfielen auf Diverse. Das absolute
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Mehr von 123 wurde damit von niemandem erreicht. 
Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs ergriff noch einmal der Fraktionspräsident der SP das
Wort. Er bitte die Bundesversammlung, eine der beiden vorgeschlagenen Frauen zu
wählen. Die Zusammensetzung des Bundesrats mit fünf Männern und zwei Frauen sei
nicht nur unausgewogen, sondern würde auch völlig aus der Zeit fallen. Er erinnere
daran, dass bis heute – inklusive Albert Rösti, dem er gratuliere – 111 Männer, aber
lediglich neun Frauen in der Landesregierung gesessen seien. Es sei Zeit für die zehnte.
Nicht ans Rednerpult schritt hingegen Daniel Jositsch, obwohl viele Beobachterinnen
und Beobachter erwartet hätten, dass er eine Verzichtserklärung abgeben würde. In der
Folge erhielt er auch im zweiten Wahlgang 28 Stimmen, weshalb erneut weder Elisabeth
Baume-Schneider (112 Stimmen) noch Eva Herzog (105 Stimmen) das absolute Mehr
überspringen konnten. 
Es brauchte entsprechend einen dritten Wahlgang, bei dem sich aber zur grossen
Überraschung der meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren die Reihenfolge
der Kandidatinnen nicht mehr veränderte: Mit 123 Stimmen – genau so viele waren für
das absolute Mehr nötig – wurde Elisabeth Baume-Schneider zur neuen Bundesrätin
gewählt. Eva Herzog hatte 116 Stimmen erhalten, erneut entfielen 6 Stimmen auf Daniel
Jositsch. 
Es sorgte für Heiterkeit, dass die neu gekürte Bundesrätin bereits am Rednerpult stand,
bevor sie der Nationalratspräsident dorthin gebeten hatte. Auch Elisabeth Baume-
Schneider nahm die Wahl an. Sie gratuliere – das sei ganz seltsam, das auszusprechen –
ihrem zukünftigen Kollegen Albert Rösti. Sie wolle getreu dem Satz in der
Bundesverfassung, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwachen messe, ihre
Werte in den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie sei sicher charmant, wie dies viele
Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld der Wahlen in den Medien immer wieder betont
hätten, sie sei aber auch ehrlich und sie könne sehr ernsthaft arbeiten, worauf sie sich
freue. In der Folge legte Albert Rösti den Eid und Elisabeth Baume-Schneider das
Gelübde ab, woraufhin sie mit stehenden Ovationen bedacht wurden. Vor dem
Bundeshaus feierten rund 200 Jurassierinnen und Jurassier den Überraschungssieg
«ihrer» ersten Bundesrätin.

Die Medien sprachen praktisch unisono von einer Überraschung. Während die Presse in
der Romandie den Sieg ihrer neuen Bundesrätin feierte – Le Temps betitelte sie als «La
reine Elisabeth» –, die Wahl als «Höhepunkt eines überzeugenden politischen
Werdegangs» darstellte und ihre hervorragende Kampagne lobte, hoben die
Deutschschweizer eher die im Vergleich zur «distanziert-kühlen» Eva Herzog
sympathischere Art der Jurassierin hervor, um die Überraschung zu erklären. Die NZZ
vermutete, dass die Jurassierin von vielen Parlamentsmitgliedern nicht nur als
zugänglicher, sondern auch als beeinflussbarer bewertet worden sei. Es sei nicht das
erste Mal, «dass in einer Bundesratswahl die Gmögigere gewählt» werde. Die NZZ
vermutete gar, dass «der männliche Teil des Parlaments [...] in dubio lieber eine
Tochter- oder Mutterfigur [wählt], hingegen vor starken und machtbewussten Frauen
[zurückschreckt]». Diese Aussagen wurden in der Folge verschiedentlich als sexistisch
kritisiert.
Zahlreiche weitere Gründe wurden für die überraschende Wahl von Baume-Schneider
in den Medien bemüht. Mehrmals wurde etwa strategisches Verhalten vermutet:
Innerhalb der SP hätten einige den «natürlichen Berset-Nachfolger» Pierre-Yves
Maillard (sp, VD) verhindern wollen, mutmasste etwa die NZZ und auch Le Temps
glaubte, dass sich das Parlament mit der Wahl Baume-Schneiders für künftige
Bundesratswahlen mehr Optionen habe offenlassen wollen. Für den Blick war der
«Jura-Coup» eine Folge freisinniger Strategie: So hätten etwa die Stimmen aus der
Landwirtschaft und von vielen Romand.e.s nicht für eine Wahl gereicht, die nötigen
Stimmen habe sie aus der FDP-Fraktion erhalten, die erkannt habe, dass sie der SP
schade, wenn diese zwei Mitglieder aus der Westschweiz in der Landesregierung habe.
Als weiteren Grund machten einige Medien auch den Umstand aus, dass Herzog einigen
Bürgerlichen wohl «zu europafreundlich» gewesen sei.

Für mediale Diskussionen sorgten auch die Stimmen, die Daniel Jositsch erhalten
hatte. In verschiedenen Interviews wurde zudem Unmut darüber geäussert, dass der
Zürcher Ständerat keine Verzichtserklärung abgegeben hatte. Insbesondere in seiner
eigenen Partei habe er damit viel Geschirr zerschlagen. Der Blick sprach im Hinblick auf
künftige Bundesratswahlen gar von einem «Eigengoal»: Mit seinem Verhalten habe er
sein Ziel, Bundesrat zu werden, wohl endgültig verbaut. Die Stimmen für Daniel Jositsch
seien wohl vor allem aus der SVP gekommen, wurde vermutet. In der Tat gab Christian
Imark (svp, SO) in der Solthurner Zeitung zu Protokoll, aus «Protest gegen das Theater
im Vorfeld» zuerst Daniel Jositsch die Stimme gegeben zu haben. 
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Weniger Analyse wurde in den Medien für die Wahl von Albert Rösti angestrengt. «Viel
Drama bei der SP – null Drama bei der SVP», brachte dies der Tages-Anzeiger auf den
Punkt. Das Resultat sei vor allem auch die Folge davon, dass die Berner Sektion im
Gegensatz zur Zürcher Sektion für eine Nachfolge bereit gewesen sei, urteilte Le
Temps; Hans-Ueli Vogt sei zudem wohl auch sein Ruf zum Verhängnis geworden, zu
wenig hart für den Job zu sein. Die grosse Frage sei nun, wie stark Albert Rösti, der laut
NZZ «Konkordanz verkörpert», die Linie der SVP im Bundesrat vertreten werde. 

Die Bundesratsersatzwahlen brachten also eine Premiere: Zum ersten Mal seit seinem
Bestehen (1979) war der Kanton Jura in der Landesregierung vertreten. Die Wahl seiner
Bundesrätin wurde im Kanton Jura denn auch ausgiebig gefeiert. Die Kantonsregierung
schaltete ein Inserat, mit dem sie Elisabeth Baume-Schneider gratulierte. Keine
Premiere stellte hingegen die Regierungsmehrheit der Sprachminderheiten dar. Bereits
von 1917 bis 1920 hatten ein Tessiner (Giuseppe Motta), ein Genfer (Gustave Ador), ein
Waadtländer (Camille Decoppet) und der erste Rätoromane (Felix-Louis Calonder) im
Bundesrat gesessen. In den restlichen rund 170 Jahren war die Mehrheit in der
Landesregierung freilich stets deutschsprachig gewesen. Die von der Bundesverfassung
seit 1999 empfohlene adäquate Vertretung der Sprachregionen entspräche
mathematisch 2.3 Sitzen für nicht-deutschsprachige Regierungsmitglieder.

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Frühjahrssession 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung zur
Gesamterneuerungswahl des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) anzutreten. 69
bisherige Richterinnen und Richter mussten dabei gesamthaft bestätigt und sieben
neue gewählt werden. Die sieben neuen – es waren zwar acht Stellen zu besetzen, eine
Vakanz hatte sich aber zu kurzfristig für die Wahlen im Frühling gebildet – hatten sich
gegen 43 andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Da die CVP (-0.61 Stellen)
und insbesondere die SP und die SVP (je -3.5 Stellen) im BVGer untervertreten seien,
schlug die GK drei SP-, zwei SVP und zwei CVP-Vertreterinnen und Vertreter zur Wahl
vor. 
Am Wahltag erhielten die meisten der 69 Bisherigen mehr als 200 Stimmen – ausgeteilt
worden waren 209 Wahlzettel. Sechs Richterinnen und zwei Richter erhielten freilich
auffallend wenige Stimmen (zwischen 156 und 179). Der „Blick“ kolportierte, dass es sich
dabei vor allem um „asylfreundliche Richterinnen“ handle, die von der SVP abgestraft
worden seien. Die SVP-Fraktion habe die Qualität der Arbeit der verschiedenen
Richterinnen und Richter eingehend besprochen, gab Fraktionschef Thomas Aeschi
(svp, ZG) der Zeitung zu Protokoll. Es sei kein Geheimnis, dass die SVP mit der Arbeit
einzelner Gerichtspersonen nicht einverstanden sei. Es habe eine SVP-interne Liste
gegeben – so der „Blick“ weiter – auf der unliebsame Richterinnen und Richter zur
Streichung vermerkt gewesen seien. 
Ebenfalls aufhorchen liess die Berichterstattung des „Blick“ über die anschliessende
Wahl der sieben neuen Bundesverwaltungsrichterinnen und -richter. Diese
übersprangen das absolute Mehr zwar problemlos und wurden allesamt gewählt. Der
Umstand, dass der erste farbige Richter am Bundesverwaltungsgericht in der
Geschichte der Schweiz – Keita Mutombo (SP) – von allen sieben am wenigsten Stimmen
erhielt (192 von 208 möglichen), liess die Boulevardzeitung die rhetorische Frage
stellen, wie rassistisch das Parlament sei. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werfen in der Regel
keine hohen Wellen. Das Prozedere verläuft jeweils gleich: Ein vakanter Posten wird
ausgeschrieben, die GK lädt Bewerberinnen und Bewerber ein und wählt dann jene
Person aus, die sich nicht nur fachlich eignet, sondern auch hinsichtlich Geschlecht,
Sprache und insbesondere Parteienzugehörigkeit in den einzelnen eidgenössischen
Gerichten am meisten Proportionalität herstellt. Praktisch immer heissen alle
Fraktionen die Empfehlung der GK gut, was die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung schliesslich fast zu einer Alibiübung verkommen lässt. Auch wenn
einzelne Parlamentsmitglieder angehenden Richterinnen und Richtern ab und zu ihre
Stimme verweigern – die Anzahl leerer Stimmen ist jeweils ein Indiz dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat nicht allen Parteien genehm zu sein scheint, wobei
aufgrund des Stimmgeheimnisses freilich nicht klar wird, aus welchen Fraktionen die
Proteste effektiv stammen –, kommt es praktisch nie vor, dass die von der GK
vorgeschlagenen Kandidierenden das absolute Mehr nicht schon in der ersten Runde
deutlich übertreffen.
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Der Ersatzwahl für die zurücktretenden Bundesrichter Peter Karlen (svp) und Jean-
Maurice Frésard (sp) gingen nun aber medial begleitete Diskussionen voraus, die das
Potenzial hatten, diese Routine zu gefährden. Stein des Anstosses war die Empfehlung
der GK für die deutschsprachige Vakanz: Obwohl die SVP am Bundesgericht die am
stärksten untervertretene Partei war (-2.43 Stellen), entschied sich die Kommission für
Julia Hänni, die der CVP angehört. Die GK begründete diesen Entscheid nicht nur mit
der besten Bewerbung, sondern auch mit dem geringen Frauenanteil (vor der Wahl bei
38.9 Prozent) und mit dem Umstand, dass die CVP die am zweitstärksten
untervertretene Partei sei (-0.64 Stellen). Gleich drei Fraktionen, nämlich die SVP, die
FDP und die BDP, sprachen sich gegen diese Empfehlung aus und planten, die vakante
Stelle mit einem SVP-Richter zu besetzen. Sie portierten den Berner Verwaltungsrichter
Thomas Müller (svp). Die Empfehlung der GK für den Kandidaten französischer
Muttersprache, Bernard Abrecht (sp), war unbestritten. 
Die Medien wussten zu berichten, dass der Entscheid für Hänni in der GK mittels
Stichentscheid des Präsidenten gefallen sei. Die Wahl sei deshalb brisant, weil die
Nachfolgerin oder der Nachfolger Karlens potenziell in der Zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung eingesetzt werden könnte. In dieser Kammer werden etwa Urteile
zum Ausländerrecht und zu den Beziehungen zur EU, aber auch zum Verhältnis
zwischen Völker- und Landesrecht gefällt. Zudem gehörten zwei der sechs Mitglieder in
dieser Kammer bereits der SVP an. Mit einem dritten Mitglied wären die SVP-Richter
also wohl sehr häufig in der Mehrheit, weil das Gremium zu dritt oder zu fünft
entscheidet. Freilich ist die Zuweisung neuer Richterinnen und Richter zu den
einzelnen Kammern Sache des Bundesgerichts selber. Verschiedene
Parlamentsmitglieder wollten aber kein Risiko eingehen – die Medien berichteten, dass
einige Abgeordnete argwöhnten, die SVP wolle nach dem Scheitern ihrer
Selbstbestimmungsinitiative die wichtige Kammer kurzerhand kapern. Einigen stiess in
der Diskussion zudem sauer auf, dass neben dem Parteienschacher das
Gleichstellungsargument zu kurz komme. Am Tag des Frauenstreiks habe sich die NZZ
gegen eine bestens qualifizierte Frau ausgesprochen, monierte etwa Ruth Humbel (cvp,
AG) via soziale Medien. 
Der SVP-Kandidat Müller sorgte dann mit einem Verzicht auf die Kandidatur dafür, dass
es Mitte Juni nicht zu einer Kampfwahl für den Posten am Bundesgericht kam. In den
Medien wurde kolportiert, dass SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) bei den
anderen Parteien nicht genügend Unterstützung gefunden habe und dass Müller sich
die Wahlchancen für künftige Richterwahlen – bereits im Herbst mussten vier weitere
Vakanzen besetzt werden – habe intakt halten wollen. 
Kurz vor dem Wahlakt verlangte Aeschi das Wort und rechnete vor, dass die
Untervertretung einer Partei am Bundesgericht – statt über 11.5 verfüge die Volkspartei
nun noch lediglich über neun Stellen – seit Einführung der Gerichtskommission im Jahr
2003 noch nie so krass gewesen sei. Von den neun Bundesgerichtsmitgliedern der SVP
seien vier Frauen, weshalb man die Partei auch nicht als «Frauenverhindererin»
bezeichnen könne. Die SVP sei nicht immer glücklich gewesen mit vorgeschlagenen
Richterinnen und Richtern von Mitte-Links, sie habe aber den Parteienproporz stets
mitgetragen. Er warnte vor einem «parteipolitischen Hickhack» im Vorfeld von
Richterwahlen, wenn die Repräsentativität in der Judikative nicht mehr gewährleistet
werde. Zugleich wies er darauf hin, dass sich ihr «absolut ausgewiesener, bestens
qualifizierte Kandidat» Thomas Müller aufgrund des Drucks der anderen Parteien für
die Wahl nicht zur Verfügung stelle. Für die CVP-Fraktion ergriff Leo Müller (cvp, LU)
ebenfalls das Wort und wies darauf hin, dass Parteienproporz auch über längere
Zeiträume eingehalten werden könne. Die Gerichtskommission benötige Spielraum, um
auch andere Kriterien wie eben Geschlecht oder Sprache berücksichtigen zu können. 
Auch bei dieser Wahl schafften die Kandidierenden den Sprung nach Lausanne
schliesslich bereits im ersten Wahlgang. Von den 233 eingelangten Wahlzetteln wurden
aber dennoch deren 60 leer eingelegt und 17 Stimmen entfielen auf Diverse. Julia Hänni
wurde schliesslich mit 151 Stimmen gewählt. Der Name des eigentlich unbestrittenen
Bernard fand sich auf 157 Stimmzetteln.
Nach der Wahl erhob die SVP lauthals Anspruch auf zwei der besagten vier frei
werdenden Posten, von denen je zwei von Angehörigen der SP bzw. der GP besetzt
waren. Insbesondere die GP sei mit zwei Stellen übervertreten, betonte die SVP. 4
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Mit dem Ordnungsantrag der Sozialdemokratischen Fraktion, die Wahl des Präsidiums
und des Vizepräsidiums am Bundesstrafgericht zu verschieben, wurden Richterwahlen
nach der umstrittenen Ersatzwahl ans Bundesgericht im Sommer bereits zum zweiten
Mal im Jahr 2019 entgegen der normalen Routine zu einem stark debattierten Geschäft.
Die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen – mit Ausnahme der GLP-Fraktion –
meldeten sich vor der Abstimmung über den Ordnungsantrag der SP-Fraktion zu Wort.
Zwei Elemente wurden in den Voten hervorgehoben: Erstens wurde kritisiert, dass
sowohl die für die Wahl zur BStGer-Präsidentin vorgeschlagene aktuelle Vizepräsidentin
Sylvia Frei als auch der für die Wahl zum BStGer-Vizepräsidenten vorgeschlagene
aktuelle Präsident Stephan Blättler der SVP angehören, und zweitens stiess man sich
daran, dass beide deutschsprachig waren. Bereits bei ihrer ausserordentlichen Wahl zu
Präsident und Vizepräsidentin in der Frühjahrssession 2019 hatten diese beiden
Umstände zu reden gegeben und die GK hatte damals betont, dass dies nur eine
vorübergehende Lösung sein könne. Nun habe aber das BStGer mit grosser Mehrheit (16
der 19 anwesenden Richterinnen und Richter) der GK den Antrag gestellt, das damals
gewählte Präsidium für die Amtsperiode 2020-2021 zu bestätigen, so die GK in ihrem
Bericht. Im Dreiergremium werde zudem mit Olivier Thormann ab 2020 ein
französischsprachiges FDP-Mitglied sitzen – mit Andrea Blum fand sich aktuell ein
drittes deutschsprachiges SVP-Mitglied im Gerichtspräsidium. Die GK bedauere zwar
«ausserordentlich», dass das Gericht nicht auf ihre Kritik bezüglich einer zu einseitigen
Auswahl eingegangen sei. In Anbetracht der starken Gerichtsmehrheit, die den Antrag
stütze, und weil es keine anderen Kandidaturen gebe, schlage sie Frei und Blättler
trotzdem zur Wahl vor. Die Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit und die
einseitige Parteivertretung wurde von allen Fraktionssprecherinnen und -sprechern –
mit Ausnahme von Thomas Aeschi (svp, ZG) – angeprangert. Zu reden gab freilich noch
ein zweites Element. Tags zuvor war nämlich in der Aargauer Zeitung über einen
«Sittenzerfall in Bellinzona» berichtet worden. Die Gerichtsleitung des
Bundesstrafgerichts leiste einer «Privilegien- und Günstlingswirtschaft» Vorschub,
gegen die sich niemand zu wehren traue. Die «Dominanz einer Partei, der SVP», habe
dafür gesorgt, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten würde. Die Zeitung
zitierte einen Kritiker mit folgenden Worten: «Wir machen uns ernsthaft Sorgen um die
Institution. Die Unabhängigkeit des Gerichts ist nicht mehr gegeben.» Eben diese Sorge
um die Institution wurde auch in den Fraktionsvoten zum Ausdruck gebracht. Während
die einen dafür plädierten, den Problemen vor der Wahl nachgehen zu müssen und
diese deshalb verschieben zu wollen, warnten die anderen davor, das BStGer bei einer
Verschiebung führungslos zu lassen. Das Prozedere rund um den Ordnungsantrag führte
dazu, dass die Wahlen noch stärker in die Länge gezogen wurden, mussten doch die
Ständerätinnen und -räte, die für die Vereinigte Bundesversammlung jeweils an der
Rückwand des Nationalratssaals Platz nehmen, einzeln durch Zuruf Stellung nehmen,
während die Nationalrätinnen und -räte elektronisch abstimmen konnten. Den
Ordnungsantrag der SP-Fraktion unterstützten 94 vorwiegend links-grüne Mitglieder (14
aus dem Ständerat und 80 aus dem Nationalrat), dagegen sprachen sich 140 Mitglieder
(30 aus dem Ständerat und 110 aus dem Nationalrat) aus. 
Bei der anschliessenden Wahl fielen dann die zahlreichen leeren Stimmen auf. Sylvia
Frei wurde mit 117 von 234 eingelangten Stimmen gewählt, wobei deren 116 leer blieben
und 1 ungültig war. Auf Stephan Blättler entfielen 119 von 120 gültigen Stimmen. Bei ihm
waren von den 234 eingelangten Stimmzetteln 114 leer geblieben und einer enthielt
einen anderen Namen. In den Medien wurde kommentiert, dass die Vorkommnisse in
Bellinzona nun wohl genauer unter die Lupe genommen würden. 5

WAHLGESCHÄFT
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Lediglich 158 gültige Stimmen erhielt Alberto Fabbri (cvp) bei seiner Wahl zum
ordentlichen Richter am Bundesstrafgericht. Damit übersprang er zwar das absolute
Mehr (85) bei weitem, die 43 leeren und die 3 ungültigen Stimmen sowie die 11 Stimmen,
die auf Diverse entfielen, sind aber für Wahlen ans Bundesstrafgericht eher eine
Seltenheit. Üblicherweise erhalten Kandidierende für Ämter am Gericht in Bellinzona im
Schnitt der letzten rund 20 Jahre jeweils mehr als 200 gültige Stimmen.
Fabbri, Staatsanwalt von Basel-Stadt und Mitglied der CVP, war jedoch ins Fadenkreuz
der SVP geraten, weil er 2007 «aktenkundig Teil einer Verschwörung gegen den
damaligen Justizminister Christoph Blocher» gewesen sei, wie die Volkspartei mit
Verweis auf die «Roschacher-Affäre» bekannt gab. Fabbri habe damals mitgeholfen,
die sich später als haltlos erweisenden Vorwürfe gegen den ehemaligen SVP-Bundesrat
zu verbreiten, wonach dieser ein Komplott zur Absetzung von Bundesanwalt
Roschacher geschmiedet habe. Er sei nicht nur deshalb für die SVP nicht wählbar,
führte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) vor dem Wahlakt in der Vereinigten
Bundesversammlung aus, sondern auch aufgrund zahlreicher anderer Verfehlungen,
«handwerklicher Fehler» und «charakterlicher Mängel», die Aeschi in der Folge
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aufführte. Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU), die als Sprecherin für die CVP auf
Aeschi folgte, bezeichnet die Vorwürfe als haltlos. Die Mitte-Fraktion habe sämtliche
Anschuldigungen überprüft und Alberto Fabbri habe sich «nie, nicht ein einziges Mal,
irgendetwas zuschulden kommen lassen». Besonders stossend empfand die CVP-
Ständerätin die Anschuldigungen, zumal die GK den Kandidaten bereits geprüft und als
Nachfolger für den zurücktretenden Emmanuel Hochstrasser (svp) für den Rest der
Amtsperiode 2016-2021 empfohlen habe, was von sämtlichen Fraktionen – inklusive der
SVP-Fraktion – bestätigt worden sei. Erst nach Ablauf der Fristen sei seitens der SVP
Kritik lauf geworden, betonte Gmür-Schönenberger. 6

Die in der Regel als relativ unbestritten geltenden Gesamterneuerungswahlen des
Bundesgerichts wurden 2020 zur Vorlage für eine fast epische Diskussion um die
Gewaltenteilung. Den Wahlen für die Amtsperiode 2021-2026 war nämlich die medial
virulent diskutierte Ankündigung der SVP vorausgegangen, Yves Donzallaz, einen der SVP
angehörenden Bundesrichter, nicht wiederzuwählen. 
Ursprung der Weigerung der SVP war unter anderem ein Entscheid des Bundesgerichtes
im Sommer 2019, einem Amtshilfegesuch Frankreichs zuzustimmen, das die
Auslieferung von Bankkundendaten verlangte. In diesem Urteil hatte besagter Donzallaz
laut Blick «das Zünglein an der Waage» gespielt, zum Unverständnis seiner Partei. In der
Folge stellten SVP-Politiker in den Medien offen die Frage, «ob wir Bundesrichter
unserer Partei wiederwählen wollen, wenn sie in keiner Weise unser Gedankengut
vertreten» – so etwa Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) in der Sonntagszeitung.
Pirmin Schwander (svp, SZ) forderte in der gleichen Zeitung gar ein
Amtsenthebungsverfahren gegen den eigenen Bundesrichter. Thomas Matter (svp, ZH)
wiederum kündigte in der Liberté an, dass er den Namen dieses Richters bei dessen
Wiederwahl sicher nicht vergessen werde. Donzallaz war laut der Basler Zeitung bereits
2015 von der Weltwoche als «Abweichler» bezeichnet worden, weil er mitentschieden
hatte, dass das Freizügigkeitsabkommen mit der EU Vorrang vor der
Masseneinwanderungsinitiative der SVP habe.
Gegen die Reaktion der SVP wurde in den Medien rasch Kritik laut. Sie wurde von vielen
Kommentatorinnen und Kommentatoren als Angriff auf die Unabhängigkeit der
Judikative oder als Respektlosigkeit gegenüber der Gewaltenteilung verurteilt.
Diskutiert wurde in der Folge auch, ob Parteipolitik überhaupt einen Einfluss auf die
Rechtsprechung haben dürfe – eine Frage, die auch mit der Justizinitiative einer
Antwort harrt, die im Tages-Anzeiger als «grösste Profiteurin der Querelen» bezeichnet
wurde. Auch die Weltwoche kritisierte einen Angriff auf die Gewaltenteilung, allerdings
aus alternativer Perspektive: Die Judikative setze sich beim Urteil über die Herausgabe
der Bankkundendaten im Verbund mit der Exekutive über die Legislative und den
Souverän hinweg. Zu reden gab schliesslich auch der unmittelbar nach der SVP-Kritik
gefällte Entscheid des SVP-Fraktionschefs Thomas Aeschi, in der Gerichtskommission
Einsitz zu nehmen. Die SVP mache «die Richterwahlen zur Chefsache», urteilte die
Aargauer Zeitung.

Kurz nach der Entscheidung des Bundesgerichtes im Herbst 2019 ebbte die
entsprechende Diksussion zwar wieder ab, allerdings nur um rund ein Jahr später bei
der Vorbereitung der Wiederwahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts
wieder sehr laut zu werden. Der Sonntagsblick berichtete rund drei Wochen vor der für
die Herbstsession 2020 angesetzten Wahl von mehreren Quellen, die bestätigten, dass
die SVP in der vorberatenden GK beantragt habe, Yves Donzallaz nicht mehr als
Vertreter der SVP zu behandeln und ihn nicht mehr zur Wiederwahl zu empfehlen. Die
Kommissionsmehrheit habe jedoch nicht auf die Forderungen eingehen wollen. In der
NZZ gab Donzallaz zu Protokoll, dass die SVP seit Jahren versuche, die Justiz zu
instrumentalisieren. Den Versuchen, das Recht einer politischen Ideologie zu
unterwerfen, müsse aber entschieden entgegengetreten werden. Er sei nicht
verpflichtet, gegenüber einer Partei Entscheidungen zu rechtfertigen. Zwar sei es
legitim, die Rechtsprechung zu kritisieren, nicht aber Richterinnen und Richter
persönlich anzugreifen. Donzallaz berichtete auch, dass er von keinen Druckversuchen
durch andere Parteien wisse. «Ganz ehrlich glaube ich, es handelt sich dabei um ein
spezifisches Problem der SVP», betonte er. In der Aargauer Zeitung bestätigte ein
ehemaliger SVP-Bundesrichter, der jedoch nicht namentlich genannt werden wollte,
dass Druckversuche der Volkspartei schon in den 1990er Jahren vorgekommen seien.
Man habe sich aber stets auf den Standpunkt gestellt, dass man nicht auf das
Parteibuch vereidigt worden sei.

Einige Wellen warf auch, dass Donzallaz von seiner eigenen Partei vor dem Wahlgeschäft
zu einem Hearing eingeladen wurde. Der Bundesrichter selber sprach von einer
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«Gewissensprüfung». Er habe während der Diskussion vor der Fraktion ausgeschlossen,
dass er beim Urteilen ein Parteiprogramm anwenden könne, da er nur Verfassung und
Gesetz verpflichtet sei. Für die SVP-Fraktion argumentierte hingegen Gregor Rutz (svp,
ZH), dass jede Richterin und jeder Richter eine politische Grundhaltung habe, die das
eigene Urteil beeinflussen würde. Der Parteienproporz sei dazu da, dies zu
berücksichtigen und auszugleichen. Wenn nun aber ein Richter die Grundhaltung
«seiner Partei» nicht mehr teile, dann müsse Letztere korrigierend eingreifen. Laut
Tages-Anzeiger machte die SVP ihrem Richter das Angebot, aus der Partei auszutreten.
Als Parteiloser würde er auch von der SVP wiedergewählt, sei ihm beschieden worden.

Die politische Kritik am Verhalten der SVP wurde in der Folge lauter. Dass die
Volkspartei die Institutionen nicht mehr respektiere, müsse Konsequenzen haben,
forderte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) im Tages-Anzeiger. SP-Präsident
Christian Levrat (sp, FR) forderte ein Nachdenken über ein neues Wahlsystem, wenn
sich die SVP aus dem Konsens über einen freiwilligen Parteienproporz und die
Unabhängigkeit der eigenen Richterinnen und Richter verabschiede. Diskutiert wurde
etwa eine Wahl auf Lebenszeit, um Unabhängigkeit nach einer gewissen pluralistisch
garantierten Wahl zu garantieren. Kritisiert wurden auch die Mandatssteuern, mit
denen Richter zu stark an die eigene Partei gebunden würden. Zudem müsste auch eine
Anzahl parteiloser Richter gewählt werden, vorgeschlagen etwa von einer unabhängigen
Fachkommission. Freilich gab CVP-Bundesrichterin Julia Hänni im Blick zu bedenken,
dass die Unabhängigkeit der Judikative in jedem System vor allem auch vom Respekt
der Politik vor dieser Unabhängigkeit abhänge. 

Am 9. September 2020 entschied die GK, alle wieder antretenden Bundesrichterinnen
und Bundesrichter zur Wiederwahl zu empfehlen. Tags darauf gaben die Parteispitzen
der CVP, FDP und SP bekannt, den eigentlich für die anstehende Herbstsession
geplanten «Konkordanzgipfel», bei dem das Verfahren für die Besetzung des
Bundesrats beziehungsweise die Suche nach einer neuen Zauberformel hätten
diskutiert werden sollen, nicht durchführen zu wollen. Man könne mit einer Partei,
welche die Institutionen geringschätze, nicht über Konkordanz diskutieren – so die
Begründung. Die NZZ schlussfolgerte daraus, dass die SVP nicht nur die Unabhängigkeit
der Justiz gefährde, sondern auch ihre eigene Position – auf dem Spiel stünden gar die
eigenen Bundesratssitze. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wehrte sich gegen den
Vorwurf, die Partei halte nichts von der Gewaltentrennung. Bei den Gesprächen mit
Donzallaz habe sich gezeigt, dass dieser die Werte der SVP nicht mehr vertrete. Die
Partei könne deshalb die Verantwortung für dessen Wahl nicht mittragen. Seine
Weigerung, aus der Partei auszutreten, zeuge zudem von «Charakterschwäche». Über
Konkordanz werde man so oder so wieder reden; die Absage des Gipfels sei wohl eher
dem Umstand geschuldet, dass man dafür keinen geeigneten Termin gefunden habe.

Noch mehr Öl ins Feuer goss dann die SP mit der Forderung, die Richterwahlen zu
verschieben. Fraktionschef Roger Nordmann (sp, VD) wollte einen entsprechenden
Ordnungsantrag einreichen. Es sei vor der Wahl abzuklären, wie unabhängig die
Richterinnen und Richter der SVP seien. Sollte dieser Antrag nicht durchkommen,
drohte Christian Levrat im Sonntagsblick, würde er gegen die Wiederwahl aller SVP-
Richterinnen und -Richter stimmen. Auch dies provozierte Kritik: So äusserte sich etwa
der Grüne Ständerat Matthias Zopfi (gp, GL) im Tages-Anzeiger, dass die anderen
Parteien die Richterwahlen nicht noch mehr «verpolitisieren» sollten. Für GLP-
Präsident Jürg Grossen (glp, BE) wäre eine kollektive Nichtwahl eine weitere
Schwächung der Institution. Man habe ja kein Problem mit dem Gericht, sondern mit
der SVP.

Wie so vieles in der Schweizer Politik wurde dann auch die Wahl der
Bundesrichterinnen und Bundesrichter parlamentarisch wesentlich weniger heiss
gegessen als es im Vorfeld medial aufgekocht wurde. Freilich wurden am 23. September
2020 in der Vereinigten Bundesversammlung im Rahmen des Ordnungsantrags der SP-
Fraktion nochmals die parteipolitischen Klingen gekreuzt. Daniel Jositsch (sp, ZH)
führte für seine Partei aus, dass die SVP «den politischen Kampf aus dem Parlament
hinaus ins Bundesgericht tragen» wolle. Die Abwahlempfehlung eines eigenen
Bundesrichters werfe die Frage auf, ob andere SVP-Richterinnen und -Richter noch
unabhängig urteilen würden, wenn sie eine Abwahl befürchten müssten. Die Frage nach
der Unabhängigkeit der SVP-Richterinnen und -Richter müsse die GK ab sofort vor
jeder Wiederwahl prüfen, weshalb die Wahlen auf die Wintersession verschoben
werden sollten. Andrea Caroni (fdp, AR) fasste als Sprecher der GK das Prozedere
zusammen: Weil bei keiner der 37 wieder kandidierenden Personen Hinweise auf
Amtspflichtverletzung gefunden worden seien, würden auch alle zur Wiederwahl
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empfohlen – diese Überprüfung sei nota bene die einzige Aufgabe der GK. Alle
Fraktionen hätten den Entscheid, alle Richterinnen und Richter zur Wiederwahl zu
empfehlen, unterstützt – mit Ausnahme der SVP, die die Wiederwahl von Bundesrichter
Yves Donzallaz nicht unterstütze. Man habe in der GK auch über eine Verschiebung der
Wahl und eine Art Gewissensprüfung diskutiert, dies aber verworfen, eben gerade weil
die Unabhängigkeit der Judikative geschützt werden müsse. Mit einer Verschiebung
würden alle 37 Kandidierenden dem Generalverdacht ausgesetzt, «Parteisoldaten» zu
sein. Andererseits sei kaum zu erwarten, dass sich aufgrund einer Gewissensprüfung
jemand als «fremdgesteuerten Parteisoldat» bezeichnen werde. 
In der Folge legte Thomas Aeschi für die SVP auch im Parlament noch einmal dar,
weshalb sie ihren Bundesrichter nicht zur Wiederwahl empfehlen könne. «Nicht die
SVP politisiert die Justiz; die Justiz hat begonnen zu politisieren», führte der
Fraktionschef aus. Da dürfe es nicht verwundern, dass die Zusammensetzung des
Bundesgerichtes zum Thema werde. Man befürchte insbesondere, dass EU-Recht über
Schweizer Recht gestellt werde, wogegen sich die SVP vehement wehre. Wenn nun aber
ein eigener Richter die Werthaltungen seiner Partei nicht mehr teile, dann könne die
SVP die Verantwortung für ihn nicht mehr tragen. «Wenn Sie, die anderen Fraktionen,
Yves Donzallaz wiederwählen, sind Sie verantwortlich für sein künftiges richterliches
Wirken: Dann ist er Ihr Richter, dann ist es Ihre Verantwortung», so Aeschi zum Schluss.

In der Folge wurde der Ordnungsantrag der SP-Fraktion mit 42 zu 190 Stimmen (6
Enthaltungen) abgelehnt – Zustimmung fand er ausschliesslich bei den Mitgliedern der
SP-Fraktion. Anschliessend wurden alle 37 Kandidierenden wiedergewählt. Da auf den
Wahlzetteln alle 37 Namen standen und lediglich gestrichen werden konnten,
interessierten natürlich die individuellen Resultate. Am wenigsten von den 239
möglichen Stimmen erhielt wie erwartet Yves Donzallaz. Seine 177 Stimmen lagen aber
klar über den nötigen 120 (absolutes Mehr). Die restlichen Kandidierenden erhielten
zwischen 197 (Andreas Zünd, SP) und 236 Stimmen (Luca Marazzi, FDP; Thomas
Stadelmann, CVP). 
Auch die zur Wiederwahl stehenden 12 nebenamtlichen Bundesrichterinnen und
-richter schafften die erneute Wahl problemlos (mit zwischen 220 und 236 von 240
möglichen Stimmen). Für den zurücktretenden Ulrich Meyer (SP) wurde Christoph Hurni
(GLP) zum ordentlichen Richter gewählt (mit 232 von 241 Stimmen; 9 Wahlzettel blieben
leer). Und schliesslich barg auch die Ergänzungswahl von sechs nebenamtlichen
Richterinnen und Richtern keine Überraschungen mehr. Auch hier erhielten alle mehr
als 200 von 239 möglichen Stimmen. 

Freilich – so schloss die NZZ bereits am Tag vor der Wahl – stand das Schweizer
Justizsystem bei diesen Wiederwahlen auf dem Prüfstand, auch wenn der Wahltag
selbst ohne Überraschung endete. Eine Justizreform sei unumgänglich, folgerte auch
der Tages-Anzeiger. Der Angriff der SVP sei zwar gescheitert und ein «Psychodrama»
sei verhindert worden – so auch Le Temps, Tribune de Genève und Liberté –, die Justiz
stehe nun aber unter Spannung. Dafür, dass die Diskussionen um die Wahl von
Richterinnen und Richtern nicht versandet, wird auf jeden Fall die Justiz-Initiative
sorgen. 7

Nachdem die GK Ende November 2020 die Stelle für eine neue Bundesanwältin oder
einen neuen Bundesanwalt nach Absage der ersten Runde neu ausgeschrieben hatte,
gingen die Mutmassungen in den Medien über den Nachfolger des Ende August 2020
zurückgetretenen Michael Lauber bereits Anfang Dezember wieder von vorne los. Die
Aargauer Zeitung vermutete, dass GK-Mitglied Thomas Aeschi (svp, ZG) «einem
nahestehenden Kandidaten» die Kandidatur nahegelegt habe: Thomas Würgler, dem
pensionierten Kommandanten der Kantonspolizei Zürich. Dazu passe, so die Zeitung
weiter, dass die GK die Alterslimite für den Verbleib in der Bundesanwaltschaft erhöhen
wolle – Würgler war bereits 65 Jahre alt und überschritt somit die bisherige
Alterslimite. Die Kandidatur Würglers wurde Mitte Januar 2021, kurz nach Ablauf der
Bewerbungsfrist, offiziell bestätigt. Obwohl GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR) die
Bewerbungen «wie ein Staatsgeheimnis» hüte, wie die Aargauer Zeitung betonte, wurde
auch die Bewerbung von Maria-Antonella Bino bekannt. Die ehemalige stellvertretende
Bundesanwältin und Konkurrentin bei der ersten Wahl Laubers 2011 war bereits in der
ersten Bewerbungsrunde als Kandidatin gehandelt worden, hatte damals aber laut
Medien kein Interesse gezeigt. 
Kurz vor der ersten Anhörung der Kandidierenden am 10. Februar 2021 machte die NZZ
publik, dass vier Bewerbungen eingereicht worden seien. Neben Würgler und Bino
hätten auch Lucienne Fauquex, Leiterin des bundesanwaltschaftlichen Rechtsdienstes,
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und Félix Reinmann, Generalsekretär im Sicherheitsdepartement des Kantons Genf,
ihre Kandidaturen eingereicht. Die NZZ mutmasste, dass Würgler wohl aus dem Rennen
ausscheiden würde, weil er mit Jahrgang 1959 zu alt und die von der GK geforderte
Erhöhung der Alterslimite von der RK-NR vorerst knapp abgelehnt worden sei und wohl
nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden könne. Die Zeitung vermutete Christian
Lüscher (fdp, GE) als treibende Kraft hinter dem Nein der RK-NR, weil er Würgler habe
verhindern wollen. Die NZZ befürchtete entsprechend, dass die Wahl zum «Polit-
Schacher» verkomme. 

In der Tat gab die GK tags darauf bekannt, für drei der vier Personen ein externes
Assessment durchzuführen und sie für eine zweite Anhörung Ende Februar 2021
einzuladen. Nicht auf dieser Liste war Thomas Würgler, wohl aber Bino, Reinmann und
Fauquex. Bei Letzterer könnte sich allerdings ebenfalls das Altersproblem stellen,
rechnete die NZZ vor. Da für sie als Frau das Rentenalter 64 gelte, könne sie – 62-jährig
– höchstens bis 2023 im Amt bleiben. In den meisten Medien wurde positiv
hervorgehoben, dass unter dem Trio zwei Frauen waren. Ein Favorit oder eine Favoritin
könne aber nicht ausgemacht werden, meinte etwa die Libérté. Damit war freilich der
Tages-Anzeiger nicht einverstanden, der Maria-Antonella Bino als «Frau mit Biss» und
als «klare Favoritin» bezeichnete. Die Aargauer Zeitung erachtete Bino allerdings als
«sehr bankennah» und als «zweite Version von Lauber». Reinmann gelte hingegen als
«hartnäckiger und gewissenhafter Ermittler». Viel deute aber darauf hin, dass eine Frau
Bundesanwältin werden würde. Vorteil für Fauquex sei zudem, dass sie aufgrund ihres
Alters als nur kurzzeitig tätige «Übergangschefin» dem Parlament Zeit geben könnte,
die Bundesanwaltschaft neu zu organisieren. 8

Wie schon vor zwei Jahren gaben die Wahlen für das Präsidium und Vizepräsidium am
Bundesgericht (für die Amtsperiode 2023-2024) Anlass für einige mediale
Diskussionen. Dabei ging es insbesondere um den amtierenden Vizepräsidenten Yves
Donzallaz, der nach dem angekündigten Rücktritt von Bundesgerichtspräsidentin
Martha Niquille für das höchste Richteramt kandidierte. Der 2008 für die SVP ans
Bundesgericht gewählte Walliser war bereits 2020 von seiner eigenen Partei für die
Gesamterneuerungswahlen des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2021-2026 nicht
zur Wiederwahl empfohlen worden, weil er laut seiner Partei deren Gedankengut nicht
mehr vertrete. Nachdem Donzallaz dann Mitte Oktober 2022 vom Bundesgericht zum
Präsidenten empfohlen worden war, trat Donzallaz aus der SVP aus und setzte damit
einen «Schlussstrich unter eine seit Jahren tief zerrüttete Beziehung», wie die NZZ
urteilte. Dies sei in einem Gespräch mit Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) und
Parteipräsident Marco Chiesa (svp, TI) so vereinbart worden, gab Donzallaz in den
Medien zu Protokoll, damit sein Verhältnis zur SVP während seines Präsidiums beruhigt
werde und eine konstruktive Zusammenarbeit möglich bleibe. Die Aargauer Zeitung
erinnerte daran, dass die «Justizposse» auch im Rahmen der Abstimmung über die
«Justiz-Initiative» eine Rolle gespielt habe. Je nach Lesart sei Donzallaz einerseits
Beweis dafür, dass ein Richter oder eine Richterin durchaus auch anders entscheide,
als dies die Parteifarbe erwarten liesse, das System also funktioniere. Andererseits
zeige das Verhalten der SVP, dass es mit der Unabhängigkeit von der eigenen Partei
wohl nicht immer weit her sei. Der Sonntags-Blick goss unmittelbar vor den Wahlen des
Bundesgerichtspräsidiums zusätzlich Öl ins Feuer. Die Empfehlung des Bundesgerichts,
Donzallaz als obersten Richter zu wählen, sei lediglich mit 20 zu 15 Stimmen (3
Enthaltungen) gefallen. Das Misstrauen gegen den Kandidierenden rühre von der stark
kritisierten Aufsichtsarbeit der Verwaltungskommission des Bundesgerichts bezüglich
der Vorkommnisse am Bundesstrafgericht her, in der Donzallaz neben Martha Niquille
und dem damaligen Bundespräsidenten Ulrich Meyer gesessen habe, wusste der
Sonntagsblick zu berichten. Aber auch der Umstand, dass der Vollzeitrichter Zeit finde,
um ein Buch «mit insgesamt 4'418 Seiten» zu schreiben, sei wohl in Lausanne auf
Argwohn gestossen, so die Zeitung.

In der Wintersession 2022 wählte die Vereinigte Bundesversammlung den auch von der
GK in ihrer Wahlempfehlung explizit neu als parteilos geführten Donzallaz mit 156 von
165 gültigen Stimmen. Von den 213 ausgeteilten Wahlzetteln wurden 3 nicht
zurückgegeben. Von den restlichen 210 blieben ganze 41 leer, 4 waren ungültig und 9
entfielen auf Diverse. Weniger umstritten war die Wahl des neuen Vizepräsidenten: Der
seit 2011 am Bundesgericht amtende und der FDP angehörende François Chaix erhielt
207 Stimmen; 6 der 213 eingelangten Wahlzettel blieben leer. 9
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NZZ, 19.11.15; TA, 20.11.15; AZ, BaZ, Blick, LT, LZ, Lib, NZZ, SGT, TA, 21.11.15; SO, 22.11.15; NZZ, 24.11.15; BZ, NZZ, 25.11.15; BaZ,
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6) AB VB 2020, S. 1191; Bericht GK vom 3.6.20 ; BLZ, 5.6.20; Blick, 12.6.20; AZ, BLZ, BaZ, NZZ, 18.6.20
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11.2.21; AZ, 18.2.21
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CdT, LT, 15.12.22; So-Bli, 18.12.22; SGT, 28.12.22
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